
  

  

Absender: (Karteninhaber/in) 

Fischfangstatistik 
Baldeggersee 
Bitte beachten: 

1 . Alle Angelpatentinhaber sind zur regelmässigen und genauen 
Führung der Fangstatistik verpflichtet.  
(Luzerner Fischereigesetz vom 30. Juni 1997, § 28) 

2 Die Statistik muss in jedem Falle und bis spätestens am 3. Januar  
des Folgejahres eingereicht werden. Wurde nicht geangelt oder nichts 
gefangen, entsprechenden vermerken. 

3. Wer die Statistik nicht einsendet, wird von der Liste der Angelbe- 
rechtigten gestrichen und erhält kein Jahrespatent mehr. 

4. Zusätzliche Statistikformulare können bei nebenstehender Adresse 
gratis angefordert werden. 

5. Mehr als einmal gefaltete, beschädigte oder mit Beilagen  
  versehene Statistikkarten bitte in einem Couvert zurücksenden.  

 

www.pronatura-lu.ch	 



  
 


